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SHttfitr. fdjnictj, .frtitfchi. Leitung („OTciftctblült")

6t« ©atfifdjeg ^mipoliseiredjt
(3lu§jufi au§ einer beim ft. ßoECrfctjen Saubepartement erfrf)iencnen

ïtbljanblung non Sr. 3. (SIfer, SepartementsfeEretür.)

II. ©eil.
3Dîatcvieîtcê 33aupotigei?ed)t

(fjortfe^ung).

III ßapitel. Der l?au.
§ ]fô. Das 33au0fuitöfiücE.

©letdh roie an ben ju erfteltenben ^ochbau, roerben
auch an bas als Sauplat; ju oerroenbenbe ©runbftücf
befiimmte 9lnforberitngen, namentlich im 3ntereffe ber
©efunbheit unb geuerftcherheit, gefteÜt.

I. ©tesfaUS ift in etfier Slnte bie in ben meifien
loïalen Saureglementen enthaltene Sorfdfjrift über tie
3ugänglidhfeit beS SaugrunbfiüdEeS ju ermähnen. ©er
©runb biefsr Sorfcbrift ift oor allem etn feuerpollaeilMjer.

3ur Streichung biefer 3«>ecîe fdjteiben bte loïalen
Saureglemente in ber Siegel oor, baß ©ebäube nur auf
©runbfiücfen errietet roerben bürfen, roeldpe an einer
öffentlichen Straffe liegen ober oon einer foldjen au§
etne „htnretchenbe unb bauernb gefeierte 3ufahtt" hß^en.
SOBann eine 3"fahrt al§ „hinretchenb" ju betrauten ift,
beurteilt fiel) nach ben Serhältntffen beS einzelnen gaßeS.
©ine 3 m breite offene ober etne 2,50 m breite unb
3 m hohe überbedlte 3"fahrt börften bte Siegel bilben.

II. 9113 roettere Sebhtgung roirb an bte Senü^ung
eines ©rnnbfiücfeS ju Saujrotcfen tn etner 9lnjahl ört=

lieber SIeglemente baS Sorhanbenfein non gutem unb
auSreidljenbem ©rlnïroaffer ober boch ein unbeftritteneS
Siedet jum Seaug oon folchem geïnûpft.

3ufahrt unb ©rinïroaffer Eönnen nach bem 3- ©•
auf bem SBege beS „UlotroegeS" unb beS „9lotbrunnen§"
jugefprochen roerben ('ilrt. 694 unb 710 3 ©• ®.)-

III. 3n mehreren Sleglementen, fo namentlich auch
im regterungSrällichen SaureglemeniSentrourf 00m Oahre
1912, roirb an ben Saugrunb bie 9lnforberung ber
Sicherheit gejMt. @3 foü genflgenbe ©eroäht bafür
oorhanben fein, baß ba§ ju erric|tenbe ©ebäube nicht
©enfungen, ©rbrutf^en, gelSftüraen, Übetfchroemmungen,
Unterfpölungen unb ähnlichen ©efahren auSgefeijt ift,
roomit jugletdh Sehen unb ©efunbheit ber betreffenben
Seroolper gefährbet ftnb. ähnlichen ©troägungen eut»

Iprtngt bte oielfadh oorîommenbe Sefiimmung, baß ber
Saugrunb, namentlich für SSohngebäube, ben 9lnforbe»
rungen ber öffentlidhen ©efunbljettSpflege ju entfprechen
habe. @3 foil bie ©rridhtung oon 2Bohnhäufern auf
fumpfigem, ungefunbem Serrain oerhtnbert roerben. ©te
für bie Itberbauung befiimmte Sober,fläch« mnß oon
orgattifchen unb gufolgebeffen fäulni3erregenben Stoffen
gefäubert roerben.

©ntfpricht ber Sauplah ben gefteHten 9lnforberungen
nicht, fo ift er ihnen burch entfprechenbe Sortehren an»
anpaffen. 3ft bteS nidht möglich, fo ift feine Überbauung
ju oerbieten.

IV. filamentlich au3 feiterpoliaeilichen SRüct fiepten ftnb
bie einfehräntenben Sorfchriften belreffenb bie Überbau»

ung oon |>öfen, ©ärten unb 3roifdf|enräumen in einaelnen
SIeglementen aufgeftellt roorben. ©anach ift bie Sau*
poliaeibehörbe befugt, ba3 Überbauen unb Überbrücfen
oon fpöten unb ©arten, oon 3roifch«nräumen jioifd^en
©ebäuben, bie auf ben gleiten ober auf oerfchtebenen
©runbftücfen gelegen ftnb, forole ba3 9lblagern oon
SHaterialien an ben genannten Orten gänaltcf) ober teil»
roetfe au oerbteten.

Über bie Senüfcung be3 SlaumeS aroifch«n ben ©e=
bäuben enthalten befonbet"3 auch bie meifien Sranb»
ftättenreglemente ähnliche etnfchränfenbe Seftimmungen,
roie bie oorgenannten Sauorbnungen. Son ben befielen»

ben Sorfchriften belreffenb Dffenhaltung bei 9? a cme3
arotfehen Straßenlinie unb ©ebäube, bie oornehmlich au3
äfiheiifthen tRüäfichten erlaffen roorben ftnb, ift bereits
gefprochen roorben.

V. ®ie Sorfchriften über bie ©infrieb ungeu ent»
fprlngen teils auS oetfehrSpoliaetlichen, teils au§ feuer»
poliaetlichen ober äfthetif^en ©eftchtSpunften.

VI. 9lrt. 684 3. ©. S. oerpfli^tel ben ©runbeigen»
tümer, bei ber 9!u3übung feines @igentum§, roie nam'ent»
lieh beim Setrleb eines ©eroerbes ctuf feinem ©runbftüct,
ftch aller übermäßigen ©inroirtung auf ba§ ©igentum
be3 füadhbarn au enthalten. Serboten fistb in§befonbere
aüe fchäblichen unb nach Sage unb Sefchaffenheit ber
©runbfiücfe ober nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten
©IntoitEungen burch ^auch ober SRuß, läfiige ©ünfte,
Särm ober ©rfchütterung. Sieben biefen rein püoatrccht»
fidlen Sorfchriften,, bei bereu Serle^ung ber Senachietligte
auSfchließlich ben Slitter, ni^t aber bie 9lfcmhiiftraiio»
organe anrufen tann, befteher, im Danton St. ©aßen
audh öffer.tlichrechtliche Sorfchriften über bas Serbot ber
Seläftignng unb ©efunbheitSgefährbung ber Umgebung
unb beS öffentlichen ©runbeS (namentlich ber Straßen)
Durch bie 9lrt ber Senütpng eines ©runbftücIeS. ©erartige
Sorfdhtiften befiedert tnSöefonbere für ©runbftücte, bte
au geroerblichen Btüedfen benüht roerben. «Sie lauten ge»
roöhnlich: „©te Sauten müffen fo angelegt roerben, baß
bie Umgebung nidht buret) Slouch, Sluß, nachteilige ©afe
unb üble ©erüeße, ftarfe ©eräufche unb ©rf^ütterungen
gefunbheitlidh gefchäbigt ober tn erheblicher äßeife be»

läftigt roirb." 9luf ©runb biefer unb ähnlicher Seftim»
mungen tönnen unb bürfen tnbeffen bte 9lbminiftcatio»
organe gemäß tonftanter regietungSrätlicher Sledjtvpre»
djung bloß bann einfehteiten, roenn Qntereffen ber
Öffentlichtett, ber Sülgememheit, oerleht roerben. ©Ine
Serlehung foldh allgemeiner Qntercffen ift bann anp=
nehmen, roenn eine ©efunbheitSgefährbung in grage
fteht ober roenn ein größerer ^ceis oon Umroohnern,
nicht aber nur Seroohner eines einaelnen ^aufeS ober
gar nur chaîne ^ßerfonen. oon beaügltchen Setäftiaungen
betroffen roerben. ©in Sdhabenerfàh fteht bem betrof»
fenen ©rnnbeigentümer nidht au.

§ Dfc <Set»äubel)ö{)c unb bic îfnaaljl
beu Stocftueuîc.

I. ®ie Sorfchriften über bte ©ebäubehöhe unb bie
anläffige Stodroerïaahl nehmen in 9lnfehuna ihres 3roecleS
unb ihrer Sebeutung für bie SolfSroohlfahrt im Sau»
poliaeiredht eine ähnliche Stellung ein roie bie ©rena» unb
©ebäubeabftanbSoorfdhriften. 3l;idj fie foüen eine über»
mäßige 9luënûtpng beS SaugrunbeS unb eine baburd)
bebtngte feuergefährliche unb ungefunbe Sauroetfe oer»
hlnbern. Selbe 9lrten ber ©tnfdjtättfang roerben, rote
aum ©ett fchon tn § 12 II. 2. c. dd hicoor ausgeführt
rourbe, oielfach mitetnanber oerbunben, ittbem entroeber ber
©ebäubeabftanb oon ber ©ebäubehöhe, ober, roa§ häufiger
oorfommt, biefe oon jenem abhängig gemacht roirb.

©leidf) rote inbeaug auf ben ©ebäubeabftanb unb im
roefenllidhen auS ben gleichen ©rünben befiehen in ein»
aelnen ©emeinben auch htofichtlich ber ©ebäubehöhen
Derfdhiebeue Sorfchriften für bte einaelnen Saujoncn.

II. ©ie Sorfchriften über bie ©ebäubehöhe unb bie
Snaahl ber StodtroerEe ftnb auSfchließUcf) in ben örtlichen
Saupoliaeierlaffen, Ijauplfäeäjt'icfe in ben Saureglementen
unb au»» Seil auch t« ben Sardinien» unb ÜherbauungS»
plänen, enthalten. Cantonale unb eibgenöffifche Seftim»
mungen hierüber finben fieb nicht oor. Ü&er ben Qnljali
ber loïalen Sorfchriften im befonbem ift folgenbeS auS»
auführen:

1. a) ©ie geftfetpng eincS ilJlapmumS für bte ©e»
bäubehöhe, baS unabhängig oon ber Straßenbreitc ober
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St. Gallisches Vaupolizeirecht.
(Auszug aus einer beim st. gallischen Baudepartement erschienenen

Abhandlung von Dr. I. Elser, Departementssekretär.)

II. Teil.
Materielles Baupolizeirecht.

(Fortsetzung).

III Kapitel. Der Bau.
H 13. Das Baugrundstück.

Gleich wie an den zu erstellenden Hochbau, werden
auch an das als Bauplatz zu verwendende Grundstück
bestimmte Anforderungen, namentlich im Interesse der
Gesundheit und Feuersicherheit, gestellt.

I. Diesfalls ist in erster Linie die in den meisten
lokalen Baureglementen enthaltene Vorschrift über die

Zugänglichkeit des Baugrundstückes zu erwähnen. Der
Grund dieser Vorschrift ist vor allem ein feuerpolizeilicher.

Zur Erreichung dieser Zwecke schreiben die lokalen
Baureglemente in der Regel vor, daß Gebäude nur auf
Grundstücken errichtet werden dürfen, welche an einer
öffentlichen Straße liegen oder von einer solchen aus
eine „hinreichende und dauernd gesicherte Zufahrt" haben.
Wann eine Zufahrt als „hinreichend" zu betrachten ist,
beurteilt sich nach den Verhältnissen des einzelnen Falles.
Eine 3 m breite offene oder eine 2,50 m breite und
3 m hohe überdeckte Zufahrt dürften die Regel bilden.

II. Als weitere Bedingung wird an die Benützung
eines Grundstückes zu Bauzwecken in einer Anzahl ört-
licher Reglements das Vorhandensein von gutem und
ausreichendem Trinkwasser oder doch ein unbestrittenes
Recht zum Bezug von solchem geknüpft.

Zufahrt und Trinkwasser können nach dem Z. G. B.
auf dem Wege des „Notweges" und des „Notbrunnens"
zugesprochen werden (Art. 694 und 710 Z G. B.).

III. In mehreren Reglementen, so namentlich auch
im regierungsrätlichen Baureglementsentwurf vom Jahre
1912, wird an den Baugrund die Anforderung der
Sicherheit gestellt. Es soll genügende Gewähr dafür
vorhanden sein, daß das zu errichtende Gebäude nicht
Senkungen, Erdrutschen, Felsstürzen. Überschwemmungen,
Unterspülungen und ähnlichen Gefahren ausgesetzt ist,
womit zugleich Leben und Gesundheit der betreffenden
Bewohner gefährdet sind. Ahnlichen Erwägungen ent-
springt die vielfach vorkommende Bestimmung, daß der
Baugrund, namentlich für Wohngebäude, den Anforde-
rungen der öffentlichen Gesundheitspflege zu entsprechen
habe. Es soll die Errichtung von Wohnhäusern auf
sumpfigem, ungesundem Terrain verhindert werden. Die
für die Nberbauung bestimmte Bodenfläche muß von
organischen und zufolgedeffen fäulniserregenden Stoffen
gesäubert werden.

Entspricht der Bauplatz den gestellten Anforderungen
nicht, so ist er ihnen durch entsprechende Vorkehren an-
zupassen. Ist dies nicht möglich, so ist seine Überbauung
zu verbieten.

IV. Namentlich aus feuerpolizeilichen Rücksichten sind
die einschränkenden Vorschriften betreffend die überbau-
ung von Höfen, Gärten und Zwischenräumen in einzelnen
Reglementen aufgestellt worden. Danach ist die Bau-
Polizeibehörde befugt, das Überbauen und Überbrücken
von Höfen und Gärten, von Zwischenräumen zwischen
Gebäuden, die auf den gleichen oder auf verschiedenen
Grundstücken gelegen sind, sowie das Ablagern von
Materialien an den genannten Orten gänzlich oder teil-
weise zu verbieten.

Über die Benützung des Raumes zwischen den Ge-
bäuden enthalten besonders auch die meisten Brand-
stättenreglemente ähnliche einschränkende Bestimmungen,
wie die vorgenannten Bauordnungen. Von den bestehen-

den Vorschriften betreffend Offenhaltung des Na -mss
zwischen Straßenltnie und Gebäude, die vornehmlich aus
ästhetischen Rücksichten erlassen worden sind, ist bereits
gesprochen worden.

V. Die Vorschriften über die Einfriedungen ent-
springen teils aus verkehrspolizeilichen, teils aus seusr-
polizeilichen oder ästhetischen Gesichtspunkten.

VI. Art. 684 Z. G. B. verpflichtet den Grundeigen-
tümer, bei der Ausübung seines Eigentums, wie nament-
lich beim Betrieb eines G-werbes auf seinem Grundstück,
sich aller übermäßigen Einwirkung auf das Eigentum
des Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere
alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der
Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten
Einwirkungen durch Rauch oder Ruß, lästige Dünste,
Lärm oder Erschütterung. Neben diesen rein privàcht-
lichen Vorschriften, bei deren Verletzung der Benachteiligte
ausschließlich den Richter, nicht aber die Administrativ,
organe anrufen kann, bestehen im Kanton St. Gallen
auch öffentlichrechtliche Vorschriften über das Verbot der
Belästigung und Gesandheilsgefährdung der Umgebung
und des öffentlichen Grundes (namentlich der Straßen)
durch die Art der Benützung eines Grundstückes. Derartige
Vorschriften bestehen insbesondere für Grundstücke, die
zu gewerblichen Zwecken benützt werden. Sie lauten ge-
wöhnlich: „Die Bauten müssen so angelegt werden, daß
die Umgebung nicht durch Rauch, Nuß, nachteilige Gase
und üble Gerüche, starke Geräusche und Erschütterungen
gesundheitlich geschädigt oder in erheblicher Weise be-
lästigt wird." Auf Grund dieser und ähnlicher Bestim-
mungen können und dürfen indessen die Administrativ-
organe gemäß konstanter regierungsrätlicher Rechtspre-
chung bloß dann einschreiten, wenn Interessen der
Öffentlichkeit, der Allgemeinheit, verletzt werden. Eine
Verletzung solch allgemeiner Interessen ist dann anzu-
nehmen, wenn eine Gesundheitsgefährdung in Frage
steht oder wenn ein größerer Kreis von Umwohnern,
nicht aber nur Bewohner eines einzelnen Hauses oder
gar nur einzelne Personen, von bezüglichen Belästigungen
betroffen werden. Ein Schadenersatz steht dem betros-
fenen Grundeigentümer nicht zu.

8 Die Gebäudshöhe und die Anzahl
der Stockwerke.

I. Die Vorschriften über die Gebäudchöhe und die
zulässige Stockwerkzahl nehmen in Ansehung ihres Zweckes
und ihrer Bedeutung für die Volkswohlfahrt im Bau-
poltzeirccht eine ähnliche Stellung ein wie die Grenz- und
Gebäudeabstandsvorschriften. Auch sie sollen eins über-
mäßige Ausnützung des Baugrundes und eine dadurch
bedingte feuergefährliche und ungesunde Bauweise ver-
hindern. Beide Arten der Einschränkung werden, wie
zum Teil schon in § 12 II. 2. c. llil hievor ausgeführt
wurde, vielfach miteinander verbunden, indem entweder der
Gebäudeabstand von der Gebäudehöhe, oder, was häufiger
vorkommt, diese von jenem abhängig gemacht wird.

Gleich wie inbezug auf den Gebäudeabstand und im
wesentlichen aus den gleichen Gründen bestehen in ein-
zelnen Gemeinden auch hinsichtlich der Gebäudehöhen
verschiedene Vorschriften für die einzelnen Bauzonen.

II. Die Vorschriften über die Gebäudehöhe und die
Anzahl der Stockwerke sind ausschließlich in den örtlichen
Baupoltzeierlaffen, hauptsächlich in den Baureglementen
und zum Teil auch in den Baulinien- und Überbammgs-
plänen, enthalten. Kantonale und eidgenössische Besinn-
mungen hierüber finden sich nicht vor. Über den Inhalt
der lokalen Vorschriften im besondern ist folgendes aus-
zuführen:

1. a) Die Festsetzung eines Maximums für die Ge-
bäudehöhe, das unabhängig von der Straßenbreite oder
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com Vaulinienabfianb roäte, ifi beinahe nirgenbS erfolgt.
b) Ste gröftzuläffige abfolute ©ebäubehöfje beträgt

18 bis 11 m.
c) Sie Vcrfchriften über bte relatioe £>öhenbefdjrän=

!ung gipfeln in bem Vefreben, jebem ©ebäube einen
fo grofen SichteinfaQroinïel z« fiebern, baf womöglich
auch noch beffen unterfeS ©tcdroerî beS bireïten ©onnen»
fidjieê teilhaftig wirb. Sie am häufgfen oorîommenbe
berartige Vefimmung gebt bafjin, baf bte §öhe ber
einer Straffe jugemenbeten ©ebäubefaffabe nicht gröfer
fein barf als ber SIbfanb non ber gegenüberliegenben
Vaultnte.

d) Stcfe Vorfchriften über bie abfolute unb relatioe
©ebäubeföhe erfahren beim Vorliegen befonberer 33er=

hältniffe oft gewiffe SJtobifEationen. Ste s ift einmal ber
galt für ©dljänfer an fireupngspunften oon jmel nid^t
gleid) breiten ©trafen. fpier ift, au§ äftljetifd^en ©rünben,
für bie SDteffung ber ©ebäubehöhe allgemein bie 93am
iinienbiftanj ber breiteren ©träfe mafgebenb, b. f., etn

an etnem folgen ©dplat; ju erridpenbeS ©ebäube barf
auch längs ber f^maleren ©träfe in berfenigen £>öhe

erfMt werben, bie längs ber breiteren ©träfe juläffig ift.
gür öffentliche unb öffentlichen ßmecten btenenbe

©ebäube werben ïïuânafimen geftattet.
e) f}n ©t. ©allen unb Sablat ift aud) bte f)öhe ber

fjtnterfaffabe geregelt.
f) much für bewohnte fpititergebaube beftehen in ein»

feinen ©emeinben Vorschriften über bie pläffige ©ebäube»
höhe.

g) Stehen ben Vorfchriften über ba§ SJtajimum ber
©ebäubehohe beftehen auch folche über ein notroenbigeS
SJtlnbefmaf berfelben. Sod) fxnb btefe SSorfd^riften, bie
auS äfhetifdjen Stüdfidpen aufgefeilt worben fnb,
äuferft fpärlich-

2. gür bte SJleffung ber ©ebäubehöhe fxnb pfolge
ber oerfdjiebenartigen gaffaben» unb Serraingeftaltungen
befonbere, oft fefr betaiüiert gehaltene Vorfchriften auf»
gefeilt. 9IIS unterer 3luSgangSpunft für bte Vteffung
wirb in ber Stegel bte an bte ©ebäubemanb anfdjliefenbe

©rboberfäche angenommen, bei erhöhter Sage über ber
©träfe bie ©trafenfläd)e. Stach neuefen Steglementen

if tnbeffen immer oon biefer anzugehen, unb zwar if
als mafgebenber ißunlt bie ©trafenîrone genannt. Stegen
bie anfdpiefenbe ©rboberfäche ober bte ©träfe nicfjt
horizontal, fo gilt als SluSgangSpunït regetmäfig bte
mittlere Höhenlage.

©eit Schwieriger gefaltet fid) in ber Stege! bte gijie»
rung beS SßunfteS, bis ju welkem bie juläffige £>öhe ju
bemeffen ift. Sie metfen Vaureglemente, bte bezügliche
Vorfchriften überhaupt enthalten, befimmen, baf auf ber
Srauffeite bis gum Schnitt ber ©anbfläche mit ber
Sachflädje, auf ber ©iebelfette bis jur halben ©tebelhöfje
zu meffen if. SRafgebenb für bte Vemeffung btefer
leftern if bie girflinie.

3. Ilm bie Vorschriften über bie ©ebäubehöhe, welch
leftere, wie auS ben oorfefenben Ausführungen zu er»
fehen if, für bie Stauffei te oom Voben bis jum Sache
Z« bemeffen if, nicht burdj geroiffe Sachformationen
wteber illuforifdj werben zu laffen, finb in ben örtlichen
Steglementen auch Vefimmungen über bie guläffige ©e=

faltung be§ SadjeS enthalten. Ste meifen, i>öhenbe=

fdjtänfungen überhaupt feffefenben Vaureglemente be»

fimmen, baf bte Sadjneigung zur fjorjontalen höchfenS
45 ©rab betragen barf.

Sädjer mit feilerer Steigung als 45 ©rab unb Auf»
bauten, wie Ctuerhäufer, ©tebel, Sürme unb bergletchen,
fnb nur geftattet, wenn bie ©ebäubehöhe entfprccfenb
rebuztert wirb. Stegelmäfig fallen hiebet gewiffe mäfige
Aufbauten, wie einfache fehenbe Sachfenfer, Pfeiler»
Vetrörturgcn, fonfige Verzierungen, ©chornftetne unb

bergleichen nicht in Vetradf, fofern fie zufammen nicht
mehr als etnen Srittel ber gaffabenlänge einnehmen.

4. Ste Vorfchriften über bte Vefdjränlung ber Sinzahl
ber ©todwerfe fehen naturgemäf In engem 3ufammen=
hange mit benfenigen über bie Vefehränfung ber ©ebäube»
höhe. Seren 3med if im wefenUidjen berfel6e.

Sie zuläffige ©todwerfanzahl oaritert in ben oer»
fdpebenen Steglementen zmifhen zwei unb fünf.

©ewöhnlidh ift in tiefen 3ahle« fornohl ba§ @rb»

gefchof, als baS Sadjgefhof, in welkem regelmäfig
ebenfalls ©ohnungen eingerichtet werben bürfen, tnbe=

griffen.
©enige ©emeinben haben auch Vorfcgrifien über bie

SDtinbefzahl ber ©todwerfe.

§ f«5. îtmfaffungsxoanbe, 13rrtixbtixrtxxertt
xxttb Sachen«

Ste ht^öber befehenben Vorfchriften oerfolgen zum
gröften Setl feuerpolizeiliche 3®cde. Stber audh 3tüd=
fdhten auf bte Vaufefigfeit unb auf bte gefunbheitlicf)
richtige SluSgefaltung ber ©ohngebäube fnb für beten
©rlaf mafgebenb.

1. 1. 3luf feuerpolizeilidhen ©efchtSpunften beruhen
bte Vefimmungen, wonach bte Vefdhaffenheit ber Um»
faffungS ©änbe fich Z" «<hten hat nach ber 93e=

nüfungSart beS betreffenben ©cbäubeS unb nach beffen
Slbfanb oon ben umltegenben 93auten.

©o nicht auSbtixcflieh SJlaffiobau, beffen VegriffSbc»
fimmung gegeben fein bürfte, oerlangt wirb, fann audj
ber Iwljbau Slnwenbung fnben, an welchen aber häufig
etfdhwetenbe Vefimmungen gefnüpft fnb. SUS foldje
fommen namentlich bte Vorfchriften in Vetrcét, baf als
Çoljbau auSfchlteflich fyachmerf (Stiegelbau) guläffig if
unb baf beffen etnzelne Rächer mit feuerfcherem SDta»

terial auszufüllen fnb. länbltchen ©ebieten fnben
fiel berart erfü)werenbe Vefimmungen feltener, unb zwar
mit Stecht. Sluf tiefem ©tanbpunfie fanb auch ber Vau»
gefefentwurf oom Qahre 1908.

2. ©inzelne lofale Vauorbnungen enthalten auch Vor»
fdjriften über Sür» unb genfteröfnungen ir, UmfaffungS»
xoänben.

3. Qnbezug auf bte Sfonfruftionsfeherhett unb bie

gefunbhettlidje SluSgeftaltung ber UmfaffungSwänbe be=

gnügen fd) bie meifen, bieëbezügliche Vefimwungeu
überhaupt enthaltenben Steglemente mit ber allgemeinen
Vorfdjrift, baf jeber Vau feinem 3®ede entfpredhenb
fef unb gefunb häufelten fet. Sie zur Verwendung
fommenben Vaufoffe müffen oon zwedmäfiger unb oor
altem oon nicht gefunbheitSfchäblicher Vefchaffenheit fein.

II. Sie über Vranbmauern befehenben polizet»
lichen Vorfdjriften finb fozufagen auSfehtiefltch im Qn=
tereffe ber geuetfxcherheit erlaffen worben.

1. Ste Vranbmauern müffen au§ feuerfcherem SJta»

terial befehen.
Ste Side ber Vranbmauer if in ben meifen Stegle»

menten oorgefdjtleben. 3n ber Siegel ifi oorgefchrieben,
baf bte Vranbmauer im Sadjfod eine ©tärle oon
mtnbefenS 25 cm, faits fie auS Vadfein, unb oon 40
bis 45 cm, faüS fe auS Vruchfein befiehl, haben foil.
Vet SluSführung in armtertem Veton if in einzUncn
neueren Steglementen baS SJiaf oon 15 cm oorgefehen.

Sie Vranbmauer muf baS ©ebäube in ber Stegel
auf feine ganze Stefe unb £>öl)e abfchtlefen. ©ie if alfo,
fofern zwei anetnanberzubauenbe Käufer nicht gleich
grofe ©eitenfaffaben aufwetfen, bis zur fpöhe unb Siefe
beS gröferen ©ebäubeS aufzuführen. Stegelmäfig muf
bie Vranbmauer auch noch über bte Sachflääje hinaus»

ragen (meifenS um 30 cm, fenhedjt zur Saehfäthe ge»

meffen). Stefe Vorfdhrift ïann jeboef mit ber ätfhetif
in Sonfiït îommen. ©S if baljer zu begrßfen, baf eine

SS0 Jllustr. schweiz. Handw .-Zeitung („Meisterblatt") à tt

vom Baulinien abstand wäre, ist beinahe nirgends erfolgt.
k) Die größtzulässige absolute Gebäudehöhe beträgt

18 bis 11 m.
e) Die Vorschriften über die relative Höhenbeschrän-

kung gipfeln in dem Bestreben, jedem Gebäude einen
so großen Lichteinfallwinkel zu sichern, daß womöglich
auch noch dessen unterstes Stockwerk des direkten Sonnen-
lichtes teilhaftig wird. Die am häufigsten vorkommende
derartige Bestimmung geht dahin, daß die Höhe der
einer Straße zugewendeten Gebäudefassade nicht größer
sein darf als der Abstand von der gegenüberliegenden
Baulinie.

et) Diese Vorschriften über die absolute und relative
Gebäudehöhe erfahren beim Vorliegen besonderer Ver-
Hältnisse oft gewisse Modifikationen. Dies ist einmal der
Fall für Eckhäuser an Kreuzungspunkten von zwei nicht
gleich breiten Straßen. Hier ist, aus ästhetischen Gründen,
für die Messung der Gebäudehöhe allgemein die Bau-
liniendistanz der breiteren Straße maßgebend, d. h., ein
an einem solchen Eckplatz zu errichtendes Gebäude darf
auch längs der schmaleren Straße in derjenigen Höhe
erstellt werden, die längs der breiteren Straße zulässig ist.

Für öffentliche und öffentlichen Zwecken dienende
Gebäude werden Ausnahmen gestattet.

e) In St. Gallen und Tablat ist auch die Höhe der
Hinterfassade geregelt.

k) Auch für bewohnte Hintergebäude bestehen in ein-
zelnen Gemeinden Vorschriften über die zulässige Gebäude-
höhe.

g) Neben den Vorschriften über das Maximum der
Gebäudehöhe bestehen auch solche über ein notwendiges
Mindestmaß derselben. Doch sind diese Vorschriften, die
aus ästhetischen Rücksichten aufgestellt worden sind,
äußerst spärlich.

2. Für die Messung der Gebäudehöhe sind zufolge
der verschiedenartigen Fassaden- und Terraingestaltungen
besondere, oft sehr detailliert gehaltene Vorschriften auf-
gestellt. Als unterer Ausgangspunkt für die Messung
wird in der Regel die an die Gebäudewand anschließende
Erdoberfläche angenommen, bei erhöhter Lage über der
Straße die Straßenfläche. Nach neuesten Reglementen
ist indessen immer von dieser auszugehen, und zwar ist
als maßgebender Punkt die Straßenkrone genannt. Liegen
die anschließende Erdoberfläche oder die Straße nicht
horizontal, so gilt als Ausgangspunkt regelmäßig die
mittlere Höhenlage.

Weit schwieriger gestaltet sich in der Regel die Fixie-
rung des Punktes, bis zu welchem die zulässige Höhe zu
bemessen ist. Die meisten Baureglemente, die bezügliche
Vorschriften überhaupt enthalten, bestimmen, daß auf der
Traufseite bis zum Schnitt der Wandfläche mit der
Dachfläche, auf der Gtebelseite bis zur halben Giebelhöhe
zu messen ist. Maßgebend für die Bemessung dieser
letztern ist die Firstlinie.

3. Um die Vorschriften über die Gebäudehöhe, welch
letztere, wie aus den vorstehenden Ausführungen zu er-
sehen ist. für die Traufseite vom Boden bis zum Dache
zu bemessen ist, nicht durch gewisse Dachformationen
wieder illusorisch werden zu lassen, sind in den örtlichen
Reglementen auch Bestimmungen über die zulässige Ge-
staltung des Daches enthalten. Die meisten, Höhenbe-
schränkungen überhaupt festsetzenden Baureglemente be-
stimmen, daß die Dachneigung zur Horzontalen höchstens
45 Grad betragen darf.

Dächer mit steilerer Neigung als 45 Grad und Auf-
bauten, wie Querhäuser, Giebel, Türme und dergleichen,
sind nur gestattet, wenn die Gebäudehöhe entsprechend
reduziert wird. Regelmäßig fallen hiebei gewisse mäßige
Aufbauten, wie einfache stehende Dachfenster, Pfeiler-
Bekrönungen. sonstige Verzierungen, Schornsteine und

dergleichen nicht in Betracht, sosern sie zusammen nicht
mehr als einen Drittel der Fassadenlänge einnehmen.

4. Die Vorschriften über die Beschränkung der Anzahl
der Stockwerke stehen naturgemäß in engem Zusammen-
hange mit denjenigen über die Beschränkung der Gebäude-
höhe. Deren Zweck ist im wesentlichen derselbe.

Die zulässige Stockwerkanzahl variiert in den ver-
schtedenen Reglementen zwischen zwei und fünf.

Gewöhnlich ist in diesen Zahlen sowohl das Erd-
geschoß, als das Dachgeschoß, in welchem regelmäßig
ebenfalls Wohnungen eingerichtet werden dürfen, tnbe-

griffen.
Wenige Gemeinden haben auch Vorschriften über die

Mindestzahl der Stockwerke.

jsZ. Nmfassungswände, Brandmanerir
und Dächer.

Die hierüber bestehenden Vorschriften verfolgen zum
größten Teil feuerpolizeiliche Zwecke. Aber auch Rück-
sichten auf die Baufestigkeit und auf die gesundheitlich
richtige Ausgestaltung der Wohngib äude sind für deren
Erlaß maßgebend.

1. 1. Auf feuerpolizeilichen Gesichtspunkten beruhen
die Bestimmungen, wonach die Beschaffenheit der Um-
fassungs-Wände sich zu richten hat nach der Be-
nützungsart des betreffenden Gebäudes und nach dessen

Abstand von den umliegenden Bauten.
Wo nicht ausdrücklich Massivbau, dessen Begriffsbe-

ftimmung gegeben sein dürfte, verlangt wird, kann auch
der Holzbau Anwendung finden, an welchen aber häufig
erschwerende Bestimmungen geknüpft sind. Als solche
kommen namentlich die Vorschriften in Betracht, daß als
Holzbau ausschließlich Fachwerk (Riegelbau) zulässig ist
und daß dessen einzelne Fächer mit feuersicherem Ma-
terial auszufüllen sind. In ländlichen Gebieten finden
sich derart erschwerende Bestimmungen seltener, und zwar
mit Recht. Auf diesem Standpunkte stand auch der Bau-
gesetzentwurf vom Jahre 1908.

2. Einzelne lokale Bauordnungen enthalten auch Vor-
schristen über Tür- und Fensteröffnungen in Umfaffungs-
wänden.

3. Jnbezug auf die Konstruktionssicherheit und die
gesundheitliche Ausgestaltung der Umfasiungswände be-

gnügen sich die meisten, diesbezügliche Bestimmungen
überhaupt enthaltenden Réglemente mit der allgemeinen
Vorschrift, daß jeder Bau seinem Zwecke entsprechend
fest und gesund herzustellen sei. Die zur Verwendung
kommenden Baustoffe müssen von zweckmäßiger und vor
allem von nicht gesundheitsschädlicher Beschaffenheit sein.

II. Die über Brandmauern bestehenden Polizei-
lichen Vorschriften sind sozusagen ausschließlich im In-
teresse der Feuersicherheit erlassen worden.

1. Die Brandmauern müssen aus feuersicherem Ma-
terial bestehen.

Die Dicke der Brandmauer ist in den meisten Regle-
menten vorgeschrieben. In der Regel ist vorgeschrieben,
daß die Brandmauer im Dachftock eine Stärke von
mindestens 25 ein, falls sie aus Backstein, und von 40
bis 45 ein, falls sie aus Bruchstein besteht, haben soll.
Bet Ausführung in armiertem Beton ist in einzelnen
neueren Reglementen das Maß von 15 ern vorgesehen.

Die Brandmauer muß das Gebäude in der Regel
auf seine ganze Tiefe und Höhe abschließen. Sie ist also,
sofern zwei aneinanderzubauende Häuser nicht gleich
große Settenfassaden aufweisen, bis zur Höhe und Tiefe
des größeren Gebäudes aufzuführen. Regelmäßig muß
die Brandmauer auch noch über die Dachfläche hinaus-
ragen (meistens um 30 em, senkrecht zur Dachfläche ge-
messen). Diese Vorschrift kann jedoch mit der Ästhetik
in Konflikt kommen. Es ist daher zu begrüßen, daß eine
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Slnjalß Sïeglemente eine SiuSnahme non biefer Siegel in
ben gäüen pläßt, in melden bie harte 58ebad)ung un»
mittelbar in SJlöriel auf bie SBranbmauer oerlegt roitb.
Unpläffig ift bie Unterbrechung ber leßtern burd) gad)>
roerftuänfce, ©achlaitcn, höljetne ©adigeftmfe ober ©adj=
rinnen, ©djinbelunterpge unb begleichen. 2tud) Sffnun»
gen in ber SBrarsbmauer finb regelmäßig nicht gemattet,
^ebenfalls gilt öieS für ben ©achßocf. jür bie übrigen
©todroerfe werben foldje otelfad; unter befonberen
Danielen, 3, S3, wenn fie mit hoppelten eifernen ober
mit SSkd) bef^tagenen höljernen, bidjt anfd)lleßenben,
felbfi pfaüenben Türen ober Sahen oerfeßen ftnb, p»
gelaffen. SEBer.n an S3ranbmauern oorauSßchtlich roäljrenb
längerer 3eit nic^t angebaut toirb, bürfen fie, namentlich
au§ äßhetißhen 3ntereffen, auf befonbere ^Bewilligung
ber SSaupolijeibeljocbe mit gerßer» unb Türöffnungen
nerfeßen werben, meiere beim fpäteren Slnbau aber auf
Soften beS (StßeHerS ber Sranömauer p fdsließen ftnb.

2. SBranbmauern fmb regelmäßig — nadj 3lrt. 80
be§ geuerpoOjeigefeheS jebenfaüs in ©iäbten unb größern
Drtfdjaften — p erßeUen jroifehen aneinanbetfioßenb
aufgeführten Käufern ober in ©injelgebäuben, fofern
bereu SängenauSbeßnung ein gerotffeS Höchßmaß über»

fchreitet. ©emnad; ßnhen fie oor allem bei ber gefdjlof
jenen SSaurocife Énroenbung, Sei langen ©ebäuben fann
— je nach ber SenüipngSart — eine ober mehrere
3mlfchenmauern verlangt werben.

SSefonbere SSorfthriftcn geilen oielfad) für ben 3"'
fammenbau son SBo'hnhauS unb ©djeune.

Sind) für ben gaü beS SlufbaueS auf bereits beftehenbe
aneinanbergebaute ©ebüube finb in einer Slnpht Siegle»
ntente befonbere SSeßimmungen enthalten.

3. ®ie nachbarredhtfiihen SerhSltniffe fjinfichtlich ber
S3ranbmauem finb für ben fanion ©t, ©aßen csft burch
bas ®. ©. juin 3' ©• unb jroar im Slnfchütß an
ba§ bafelßabttfcfte „ Siecht Per halben |jofftatt", geregelt
roorben. SltterbingS beftanben frfjon oorher in einzelnen
örtlichen Saureglewenten bejügl^e Seftimmungen, beren
SiechtSbeftänbigfeü inbeffen mit Siütfftc^t barauf, baß
östliche Saureglemente fd)on bamalS nicht berufen maren,
baS îantonale^rioatrecht auSpbauen ober auch P
ergänzen, jroeifelhaß mar.

Irl. 132 @. ®. pm 3' ® befiimmt nunmehr,
baß töranbmauern mit ihrer Stritte auf bie ©renjlinie
gefeßt werben bürfen, alSbann aber, anbermeiiige 33er=

ßänbigung ber Siac^barn oorbchalten, fo anplegen ßnb,
baß fte roemgßettS 2,50 m unter bie Slioeaultnle ber
©traße ober, roo ba§ Terrain höher Hegt als btefe,
unter bie oerglidjene Terrainhöhe ber ©renjllnte reiben
unb baß bie SJUtte ber Sranbmauer auf bie ganje flöhe
ber letztem fenced)! über ber ©renjlinie liegt. SDiefe

Seßtmmung gibt fomit bem S3auenben einen rechtlichen
Slnfprud), für bie Hälfte ber p erßeüenben Skanbmauer
ben 58oben beS SiaihbarS unentgeltlich p benähen. ©iefe
SkfugniS befiehl gemäß Slrt. 132 2lbf. 3 leg cit. aud)
bann, menu an ber 9iad)bargretije bereits etn ©ebäube
ßefyi, beffen ©cheibeumrsb ben bau» unb feuerpolijeilichen
93orfshriften nicht genügt. Db btefe Icßtere ©orauSfeßung
im einjelnen gaüe oorltege, beurteilt ftch in erfier Sinie
naeg Slri. 80 imb 81 be§ fanionalen geuerpolijeigefeßeS,
fobann nach ben geltenben örtlichen feuerpolijeiltchen unb
baupolijeiltehen àiorfchriften.

III. 1. ®lel«h mie für IBranbmauetn ftnb auch für
bie ©eftaltung ber Täcbet gem iffe SRlnbeftanforberungen
im ®efe| über bie getcerpolijei com Qaljre 1850 eut=

halten. Über biefe hlnauSgehenbe SSorfchriften finb in
örtlichen S3aureglementen juläffig, nicht aber folche, bie
roeniger meit gehen.

gür oorübergehenbe (prooiforifche Sauten) werben
Ausnahmen bemiHigt.

öS l

2. Sieben biefen im Untere ffe ber geuerficherheit er»
laffenen SSorfchriften für ©äetjer befiehen auch foldje, bie
mit Slûcîftcht auf bie öffentliche ©efunbhett ober jum
©chuße gegen Seläftigungen unb fonftige ©efährbungen
erlaffen roorben ftnb. 3« bie fer f3tn ficht ift in erfter
Sinie auf bie SBeftimmungen über bie pläffige ©achform
htnjumeifen, bie bereits oben befprochen roorben ftnb.
ferner ftnb bie häufig oorfommehben 33efiimmungen
über bie etforbetliche Slnbrhtgung non ©chneefängen bei
©ächem mit beßimmter Sîetgung, foroie non ©abrinnen
ju ermähnen. (gorifehung folgt).

ben ^anblneelerftanb.
(S3on 3t. 9î ant f et) er, Stcctj., ©emeinbebaumeifter in $ eri§ au.)

@S iß einem jeben befannte Tatfache, baß ber ßanb»
toetferßanb feit otelen fahren mehr ober roeniger öffent»
lieh einen üampf um ©etn ober Slichtfein führt, ohne
jeboch bis he«ie ein pofitioeS Sîefultot oetjei^nen p
fönnen, benn öaS ©ubmtffionSroefen, ber fpaitpijanfapfel,
iß noch immer berart entgleiß, baß auf unabfehbare 3eit
noch «" ^"he unb Drbnung gebaut merben îann.
®aS ©ubmiffionSroefen iß etn ßinb feiner 3ett, eon Sin»
fang an fehlest erjagen, hat eS etn fößlmmeS SUter ge=
nommen unb nur allein ber Tob tönnte unS oon biefern
Ucbel erlöfen. lieber btefeS Thema iß jmar bereits fdE»on

fo oiel gefdhrieben roorben, baß eS SBaffer inS Slleer
tragen htefce, rooUte auch ^ mich an biefer ©teile noch
nähet barüber auSloffen, Taifache aber iß, baß in ber
©ubmiffion ju feßr ber ©runb alles Hebels gefudji roirb
unb man habet ju leitet überfteht, baß oielkidjt in oielen
gäKen ber nach einem ©ünbenbodt fud^enbe |ianbroerter
felbß ein ganj ftein roenig am berjeitigen ©tanb beS

ÇanbroerfeS mitfchulbig erîlart merben fann. ©er §anb»
roerterßanb, tdh möchte bieS, um nicht als ju arger ffsej»
ßmiß eingefchäht ju werben, im oorauS fonßatteren, hat
ben liefßen fßunlt glücilicherroeife fchon hinter ftch; id)
roitl nur ben a3etfuch machen mitphdfen, um baS SSor»

roärtSfchretten nach SHögli^fett befd)!etmigen p fönnen.
3n bet fog. guten alten 3elt arbeitete ber SJÎeifter

mit feinen Slrbeitern in ber SBerfßait, nahm auch feine
Slnfträge bort entgegen, er mußte ftdh nlrat erß barum
bemühen, jeber einzelne haüe eine gute tabfeöaß um
fidh gefchaart, er hatte feinen eigenen SSejirf, in ben nie»
manb etnpgreifen roagte. ©ie Ueberoölternng, bie ja
fchließfich auch etn ©runb pm heutigen SMtrtngen bar»
fteüt, nahm bann rafch überhanb, ber eine ober ber anbete
roar gejroungen, ftch öie Slsbeii felbß p fu^en unb ßeüte
etne günftigere Offerte, bamit mußte natürlich auch bie
Oualttät ber Slrbeit felbft leiben unb fo würbe'ber §anb»
roerferftanb ant aUerempfinblidjftcn betroffen, benn mit
ber Qualität ßelß baS Slnfehen beS SMßerS im engften
3ufammenhaug.

Stachbem nun ber ©runb pnt ©ubmiffionSroefen ein»
mal gelegt roar, nadjbem bie SSergiftung begonnen hatte,
ging eS rafdh abwärts unb eS benötigt îelneS weiteren
ÄomntentarS p ber Tatfache, wie wir fte heute oor Singen
haben. 9Benn früher beim Eaufenben ißublifum bie Quali»
iät bie Hauptrolle fptelte, fo ift eS heute bie »illigleit,
baher ber gute ©ang ber oielen Gabrilen, hauptfädjlicl)
für SJlaffenariifel. ©och mirb h^rin heute baS Sßolt

pm Kefferer. er jogen unb nach unb nach auch bie beîannte
©djunbroare roteber oont 9)larft oerfdhroinben ntüffen.

©ie Sehörben haben fchon lange etngefehen, roo bie
©ache angefaßt werben muß unb haben in richtiger ©r=
femtimê ben ©eroerbe» unb gortbilbungSfdhulunterricht
eingeführt unb nach SKögtichfett unterßüßt. äßir ßnben
in ber ©dhroeij fogar Sehrroerfßätten, in welken ber
angehenbe SJÎeifter ©elegenhett ßnbet, fid) für feinen 33e»

3H»ßr. fdputj. Hnubto.-Beitunci („ajieifterblait")Nr, î l

Anzahl Réglemente eine Ausnahme von dieser Regel in
den Fällen zuläßt, in welchen die harte Bedachung un-
mittelbar in Mörtel auf die Brandmauer verlegt wird.
Unzulässig ist die Unterbrechung der letztern durch Fach-
werkwände, Dachlatten, hölzerne Dachgesimse oder Dach-
rinnen, Schindelunterzüge und dergleichen. Auch Offnun-
gen in der Brandmauer sind regelmäßig nicht gestattet.
Jedenfalls gilt dies für den Dachstock. Für die übrigen
Stockwerke werden solche vielfach unter besonderen
Kautelen, z, B. wenn sie mit doppelten eisernen oder
mit Blech beschlagenen hölzernen, dicht anschließenden,
selbst zufallenden Türen oder Läden versehen sind, zu-
gelassen. Wenn an Brandmauern voraussichtlich während
längerer Zeit nicht angebaut wird, dürfen sie, namentlich
aus ästhetischen Interessen, auf besondere Bewilligung
der Baupolizeibehörde mit Fenster- und Türöffnungen
versehen werden, welche beim späteren Anbau aber auf
Kosten des Erstellers der Brandmauer zu schließen sind.

2. Brandmauern sind regelmäßig — nach Art. 80
des Feuerpolizeigesetzes jedenfalls in Städten und größern
Ortschaften — zu erstellen zwischen aneinanderstoßend
ausgeführten Häusern oder in Einzelgebäuden, sosern
deren Längenausdehnung ein gewisses Höchstmaß über-
schreitet. Demnach finden sie vor allem bei der geschlos-

jenen Bauweise Anwendung. Bei langen Gebäuden kann

— je nach der Benützungsart — "eine oder mehrere
Zwischenmauern verlangt werden.

Besondere Vorschriften gelten vielfach für den Zu-
sammenbau von Wohnhaus und Scheune.

Auch für den Fall des Aufbaues auf bereits bestehende

anàandergàute Gebäude sind in einer Anzahl Regle-
mente besondere Bestimmungen enthalten.

3. Die nachbarrechtlichen Verhältnisse hinsichtlich der
Brandmauern sind für den Kanion St. Gallen erst durch
das E. G. zum Z, G. und zwar im Anschluß an
das baselstädtische „Recht des halben Hofstatt", geregelt
worden. Allerdings bestanden schon vorher in einzelnen
örtlichen Baureglementen bezügliche Bestimmungen, deren
Rechtsbeständigkeit indessen mit Rücksicht darauf, daß
örtliche Baureglemente schon damals nicht berufen waren,
das kantonale "Privatrecht auszubauen oder auch nur zu

ergänzen, zweifelhaft war.
Art. 132 E. G. zum Z, G. B, bestimmt nunmehr,

daß Brandmauern mit ihrer Mitte auf die Grenzlinie
gesetzt werden dürfen, alsdann aber, anderweitige Ver-
ftändigung der Nachbarn vorbehalten, so anzulegen sind,
daß sie wenigstens 2.30 in unter die Niveaulinie der
Straße oder, wo das Terrain höher liegt als diese,

unter die verglichene Terrainhöhe der Grenzlinie reichen
und daß die Mute der Brandmauer auf die ganze Höhe
der letztern senkrecht über der Grenzlinie liegt. Diese
Bestimmung gibt somit dem Bauenden einen rechtlichen
Anspruch, für die Hälfte der zu erstellenden Brandmauer
den Boden des Nachbars unentgeltlich zu benützen. Diese
Befugnis besteht gemäß Art. Ì32 Abs. 3 leg oit. auch
dann, wenn an der Nachbargrevze bereits ein Gebäude
steht, dessen Scheidewand den bau- und feuerpolizeilichen
Vorschriften nicht genügt. Ob diese letztere Voraussetzung
im einzelnen Falle vorliege, beurteilt sich in erster Linie
nach Art. 80 und 81 des kantonalen Feuerpolizeigesetzes,
sodann nach den geltenden örtlichen feuerpolizeilichen und
baupolizeilichen Vorschriften.

III. 1. Gleich wie für Brandmauern sind auch für
die Gestaltung der Dächer gewisse Mindestanforderungen
im Gesetz über die Feuerpolizei vom Jahre 1830 snt-
halten. Über diese hinausgehende Vorschriften sind in
örtlichen Baureglementen zulässig, nicht aber solche, die
weniger weit gehen.

Für vorübergehende (provisorische Bauten) werden
Ausnahmen bewilligt.

I

2. Neben diesen im Interesse der Feuersicherheit er-
laffenen Vorschriften für Dächer bestehen auch solche, die
mit Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit oder zum
Schutze gegen Belästigungen und sonstige Gefährdungen
erlassen worden sind. In dieser Hinsicht ist in erster
Linie auf die Bestimmungen über die zulässige Dachform
hinzuweisen, die bereits oben besprochen worden sind.
Ferner sind die häufig vorkommenden Bestimmungen
über die erforderliche Anbringung von Schneefängen bei
Dächern mit bestimmter Neigung, sowie von Dachrinnen
zu erwähnen. (Fortsetzung folgt).

Für den Handwerkerstand«
(Von A. Ramseyer, Arch., Gemeindebaumeister in Herisau.)

Es ist einem jeden bekannte Tatsache, daß der Hand-
werkerstand seit vielen Jahren mehr oder weniger öffent-
lich einen Kamps um Sein oder Nichtsein führt, ohne
jedoch bis heute ein positives Resultat verzeichnen zu
können, denn das Submissionswesen, der Haupizankapfel,
ist noch immer derart entgleist, daß auf unabsehbare Zeit
noch nicht an Ruhe und Ordnung gedacht werden kann.
Das Submisiionswesen ist ein Kind seiner Zeit, von An-
fang an schlecht erzogen, hat es ein schlimmes Alter ge-
nommen und nur allein der Tod könnte uns von diesem
Uebel erlösen. Ueber dieses Thema ist zwar bereits schon
so viel geschrieben worden, daß es Wasser ins Meer
tragen hieße, wollte auch ich mich an dieser Stelle noch
näher darüber auslosten, Tatsache aber ist, daß in der
Submission zu sehr der Grund alles Uebels gesucht wird
und man dabei zu leicht übersieht, daß vielleicht in vielen
Fällen der nach einem Sündenbock suchende Handwerker
selbst ein ganz klein wenig am derzeitigen Stand des
Handwerkes mitschuldig erklärt werden kann. Der Hand-
werkerstand, ich möchte dies, um nicht als zu arger Pes-
fimist eingeschätzt zu werden, im voraus konstatieren, hat
den tiefsten Punkt glücklicherweise schon hinter sich; ich
will nur den Versuch machen mitzuhelfen, um das Vor-
rvärtsschreiten nach Möglichkett beschleunigen zu können.

In der sog. guten alten Zeit arbeitete der Meister
mit seinen Arbeitern in der Werkstatt, nahm auch seine
Aufträge dort entgegen, er mußte sich nicht erst darum
bemühen, jeder einzelne hatte eine gute Kundschaft um
sich geschaart, er hatte seinen eigenen Bezirk, in den nie-
mand einzugreifen wagte. Die Ueberoölkerung, die ja
schließlich auch ein Grund zum heutigen Weltringen dar-
stellt, nahm dann rasch überhand, der eine oder der andere
war gezwungen, sich die Arbeit selbst zu suchen und stellte
eine günstigere Offerte, damit mußte natürlich auch die
Qualität der Arbeit selbst leiden und so wurde der Hand-
werkerstand am allersmpfindlichsten betroffen, denn mit
der Qualität steht das Ansehen des Meisters im engsten
Zusammenhang.

Nachdem nun der Grund zum Submiffionswesen ein-
mal gelegt war, nachdem die Vergiftung begonnen hatte,
ging es rasch abwärts und es benötigt keines weiteren
Kommentars zu der Tatsache, wie wir sie heute vor Augen
haben. Wenn früher beim kaufenden Publikum die Quali-
tät die Hauptrolle spielte, so ist es heute die Billigkett,
daher der gute Gang der vielen Fabriken, hauptsächlich
für Massenartikel. Doch wird hierin heute das Volk
zum Besseren erzogen und nach und nach auch die bekannte
Schundware wieder vom Markt verschwinden müssen.

Die Behörden haben schon lange eingesehen, wo die
Sache angefaßt werden muß und haben in richtiger Er-
kenntnis den Gewerbe- und Fortbildungsschulunterricht
eingeführt und nach Möglichkett unterstützt. Wir finden
in der Schweiz sogar Lehrwerkstätten, in welchen der
angehende Meister Gelegenheit findet, sich für seinen Be-
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